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Preis: 2 MDN
In dieser von einem Kollektiv des Instituts für Straf
rechtspflege und Kriminalitätsbekämpfung an der 
Deutschen Akademie für Staats- und Rechtswissen
schaft „Walter Ulbricht“ (Leitung und Gesamtredaktion: 
Dr. Gert Schwarz und Prof. Dr. habil. Hans Weber) aus
gearbeiteten Broschüre wird die Perfektionierung des 
strafjustiziellen Systems zur Unterdrückung des legiti
men Widerstandes der demokratischen Kräfte West
deutschlands gegen den reaktionären Kurs der Regie
rung Kiesinger/Strauß mit Hilfe des geplanten 8. Straf
rechtsänderungsgesetzes (StÄG) sowie der einschlägi
gen Schubladenverordnungen in ihrem inneren 
Zusammenhang zum sonstigen Notstandsinstrumenta
rium dargestellt.
Die jüngste Entwicklung in Westdeutschland bestätigt 
anschaulich die Analyse der Verfasser. Bundesjustiz
minister Heinemann erklärte, daß die Neuregelung des 
politischen Strafrechts als vorrangig bearbeiteter Nor
menkomplex der „Großen Strafrechtsreform“ behandelt 
werden müsse. Das Bundesjustizministerium hat zu 
diesem Zweck Anfang 1967 Formulierungshilfen zum 
Strafrechts-Entwurf der SP-Fraktion und zum Regie
rungsentwurf der 8. StÄG ausgearbeitet, die Gegenstand 
der Beratungen des Sonderausschusses für die Straf
rechtsreform des Bundestages waren. Sie lassen erken
nen, daß es sich bei der Neufassung des politischen 
Strafrechts im wesentlichen nur um flexiblere Formu
lierungen der alten Konzeption handelt. Die gesetz
geberischen Arbeiten bekräftigen die Feststellung der 
Autoren: „Es (das 8. StÄG) nimmt wesentliche Bestand
teile der Notstandsgesetzgebung vorweg und soll ihrer 
Einführung und Anwendung auf strafrechtlichem Ge
biet den Boden bereiten. Die .eigentlichen“ strafrecht
lichen Notstandsgesetze zeigen das Ziel der westdeut
schen Strafrechtsentwicklung, zu deren Erreichung das
8. StÄG einen wichtigen Schritt darstellt. ... Daß es im 
formellen Sinne kein Notstandsgesetz darstellt, nimmt 
ihm nichts von seiner Gefährlichkeit. Im Gegenteil: Es 
kann sogar ohne Ausrufung des .Notstandes“ angewandt 
werden ...“ (S. 29).
Nach der Darlegung, welche Ziele die Bundesregierung 
mit der Notstandsgesetzgebung verfolgt, geben die 
Verfasser einen Überblick über die bereits verabschie
deten und vorbereiteten Notstandsgesetze (S. 20 ff.). In
haltlich gekennzeichnet werden der Entwurf der sog. 
Notstandsverfassung, die „Zivilschutzgesetze“, die 
..Sicherstellungsgesetze“ sowie andere geplante Not
standsregelungen, wie z. B. die „Notverordnung über 
den Zivildienst“. Dabei werden die gesetzgeberischen 
Maßnahmen auf dem Gebiet des Strafrechts und der 
Rechtspflege als Instrumente herausgestellt, die dieser 
Notstandspolitik den erforderlichen straf justiziellen 
Rückhalt geben sollen.
Ein wichtiges Kriterium für den politischen und juri
stischen Gehalt der Bonner Notstandsgesetzgebung ist 
— wie die Verfasser an Hand von Beispielen nachwei- 
sen — die Tatsache, daß die westdeutsche Justiz von 
Anfang an die Ausnahme- und Kriegsgesetzgebung 
Hitlerdeutschlands rechtfertigt (S. 36 ff.). Die Legalisie
rung faschistischen Unrechts wird vor allem daran de
monstriert, daß in der Bundesrepublik die Kriegs- und 
Naziverbrecher systematisch ihrer gerechten Bestrafung 
entzogen, rehabilitiert und als Stützen der staatsmono
polistischen Machtpolitik in verantwortliche Funktio
nen eingesetzt werden.
ln einem weiteren Abschnitt untersuchen die Verfasser 
die Auswirkungen des gesamten Notstandsrechts auf 
das Strafrecht (S. 54 ff.). Die einzelnen Akte der Not
standsgesetzgebung vervielfältigen die Möglichkeiten 
eines strafrechtlichen Einschreitens gegenüber demo
kratischen Kräften, indem sie den Anwendungsbereich

des Strafzwanges erweitern und selbst dem Wesen 
nach außerordentliche Strafmaßnahmen vorsehen.
Entgegen den Beteuerungen der Befürworter des Not
standstrafrechts, daß mit dem 8. StÄG eine Entschär
fung des „Staatsschutzrechts“ angestrebt würde, weisen 
die Autoren nach, daß die Wahrnehmung staatsbürger
licher Grundrechte und -freiheiten pönalisiert wird. Die 
Zielrichtung des Entwurfs wird u. a. demonstriert an 
Hand der Erweiterung der Strafbarkeit von Verständi
gungsbestrebungen zwischen beiden deutschen Staaten 
und ihren Bürgern, der Ausdehnung des Sabotage-Tat
bestandes, der Einführung des Begriffs „geheimdienst
liches Interesse“, des Ausbaus des strafrechtlichen 
Streikverbots und des Schutzes verfassungswidriger 
Zustände (S. 64 ff.). Diese Darlegungen werden auch 
nicht durch die Ergebnisse der Beratungen des Sonder
ausschusses für die Strafrechtsreform des Bonner Bun
destages entkräftet.
Sehr instruktiv sind die Ausführungen darüber, wie 
durch die Notverordnungen über Maßnahmen auf dem 
Gebiet der Rechtspflege und über die Befugnisse der 
Behörden des Verfassungsschutzes und des Bundes
kriminalamtes die Strafgerichtsbarkeit und das Straf
verfahren in der Bundesrepublik in den Dienst der 
Vorbereitung und Durchführung eines Aggressions
krieges gestellt werden sollen (S. 79 ff.). An Hand der 
geplanten Regelungen wird aufgezeigt, in welcher 
Weise unter dem Notstandsvorwand die Aufhebung des 
verfassungsmäßigen Gerichtssystems und die Beseiti
gung der Grundsätze des gesetzlichen Richters und der 
Unabhängigkeit der Richter erfolgen soll. Die Verfas
ser behandeln ferner die Zerstörung der gesellschaft
lichen Würde des Richters, die völlige Ausschaltung 
der Schöffen und Geschworenen von der Rechtspre
chung, die Einleitung der Strafverfolgung als Angele
genheit politischer Zweckmäßigkeitserwägungen, die 
Zentralisation der Exekutivgewalten in der Strafver
folgung, die Beschneidung der Rechte des Geschädig
ten und des Gerichts durch Außerkraftsetzung der Be
stimmungen über das Klageerzwingungsverfahren und 
die Auflösung der Prozeßgarantien zum Schutze der 
Bürger.
Abschließend weisen die Verfasser die Grundgesetz- 
und Völkerrechtswidrigkeit der Gesetzesvorhaben nach 
und legen dar, welche Aufgaben sich für die Schaffung 
eines wirklich demokratischen Systems des Strafrechts 
und der Rechtspflege ergeben (S. 103 ff.).
Insgesamt vermittelt die Broschüre in instruktiver 
Weise einen umfassenden Einblick in das gesetzgebe
rische Räderwerk zur Schaffung des Notstandsstaates in 
Westdeutschland. Sie enthüllt den Charakter der west
deutschen Gesellschaftsordnung und ihres Rechts
systems.

Dr. LUCIE FRENZEL, Potsdam-Babelsberg

Sozialistische Wirtschaftsführung und Recht
Vom 9.—11. Oktober 1967 fand in Leipzig eine Internationale wissen
schaftliche Konferenz über die Rolle des Rechts als Mittel der sozia
listischen Wirtschaftsführung statt. Es wurden folgende Referate ge 
halten:
Prof. Dr. H e u e r :  Entwickeltes gesellschaftliches System des Sozia
lismus und Wirtschaftsrecht
Prof. Dr. S u c h :  Wissenschaftlich-technischer Fortschritt und sozia
listisches Recht
Prof. Dr. P f I i c k e : Die Entwicklung der Rechtsstellung der volks
eigenen Produktionsbetriebe
Dr. M o s c h ü t z  : Die Rechtsbeziehungen zwischen den Sozialist! 
sehen Betrieben und den örtlichen Organen der Staatsmacht 
Frof. Dr. K u n z :  Das Recht als Mittel der Menschenführung im 
sozialistischen Betrieb.
Die Referate (mit Ausnahme des Referats von Kunz) sowie Berichte 
über die Diskussion in den entsprechenden Arbeitsgruppen sind in 
der Zeitschrift „Vertragssystem" 1967, Heft 12, veröffentlicht. Das über
arbeitete Referat von Kunz sowie ein Bericht über die Diskussion in 
der letzten Arbeitsgruppe ist in der Zeitschrift „Arbeit und Arbeits
recht" 1967, Hefte 19 bis 22, abgedruckt.
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